
Logopädie, Ergotherapie und 
Physiotherapie an Schule

Gesetzeskonforme Sicherstellung der therapeutischen 
Versorgung während der Schulzeit in allen Schulformen
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1. Aufgabe von Therapie

2. Hamburgs Weg zu Therapie an Schule: Freie Praxen werden 
Kooperationspartner von Schule

• Perspektive Heilmittelrichtlinie

• Perspektive Schulbehörde
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Aufgabe von Therapie

• Therapeut:innen bieten Dienstleistungen an, die Bewegung, Betätigung, 
Sprache und Funktionsfähigkeit der Menschen entwickeln, 
aufrechterhalten und wiederherstellen und sie in ihrer Handlungsfähigkeit 
unterstützen 

• Menschen in jeder Lebensphase zu helfen, in der die Entwicklung bedroht 
bzw. eingeschränkt ist und so umfängliche Teilhabe zu ermöglichen.

• Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern und sie 
in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit zu stärken.

• Therapeut:innen arbeiten im Bereich der Förderung, Vorbeugung, 
Behandlung/Intervention und Rehabilitation.

https://world.physio/de/resources/what-is-physiotherapy und https://dve.info/ergotherapie/definition 
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Hamburgs Weg zu Therapie an Schule:
Wie werden freie Praxen 
Kooperationspartner von Schule?

• Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention und für Hamburg: 
HmbSG insbesondere §12: Integration von SuS, wo eine ganzheitliche 
Leistungserbringung zur Sicherstellung von Teilhabe und fairen 
Bildungschancen geregelt wird. 

• Kindern  und Jugendlichen sollen Therapieangebote unterschiedlicher 
Art (Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Psychotherapie) 
durch therapeutische Fachkräfte auf ärztliche Verordnung, die 
während des Ganztages in den allgemeinen Schulen angeboten 
werden, denn Kinder die 8 Stunden oder länger nicht zu Hause sind 
haben ein Anrecht auf Therapie in der Einrichtung.
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Perspektive Heilmittelrichtlinie

• Heilmittelrichtlinie (SGB V)
• §11 (2) Ort der Leistungserbringung
• Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 

gegebenenfalls darüber hinaus bis zum Abschluss der bereits begonnenen schulischen 
Ausbildung, ist ausnahmsweise ohne Verordnung eines Hausbesuches außerhalb der 
Praxis möglich, soweit die Versicherten ganztägig eine auf deren Förderung 
ausgerichtete Tageseinrichtung besuchen und die Behandlung in dieser Einrichtung 
stattfindet. 

• Dies können auch Regelkindergärten (Kindertagesstätten) oder Regelschulen sein.
• Voraussetzung dafür ist, dass sich aus der Verordnung der Heilmittelbehandlung eine 

besondere Schwere und Langfristigkeit der funktionellen oder strukturellen 
Schädigungen sowie der Beeinträchtigungen der Aktivitäten ergibt. 

• […] https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3865/HeilM-RL_2025-05-15_iK-2025-08-05.pdf 
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Perspektive Schulbehörde

Wie kann die Kooperation gelingen:
Die freie Wahl der Ärztin oder des Arztes sowie der Therapeutin oder 
des Therapeuten und das informationelle Selbstbestimmungsrecht der 
Familien in Bezug auf den Gesundheitszustand des Kindes müssen in 
jedem Fall geachtet werden

Schulen stellen Raum und Ausstattung zur Verfügung und es gibt die 
Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Therapieeinrichtung
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Freie Praxis und Schule

Kooperationsvereinbarung beinhaltet:
• Für Informationsaustausch zwischen Schule, den Familien und der 

Therapieeinrichtung gibt es eine rechtswirksame 
Einverständniserklärung

• Beide Seiten sind verpflichtet die Eltern zu informieren 
• Die Therapieeinrichtung setzt geschultes Personal ein
• Ärztliche Verordnung liegt vor
• Rezeptmanagement liegt bei der Therapieeinrichtung
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Freie Praxis und Schule

Kooperationsvereinbarung beinhaltet:
• Therapieeinrichtung erstellt Therapiepläne
• Schule unterstützt das Therapieangebot
• Therapieeinrichtung kann bei Bedarf an institutionellen Veranstaltungen 

teilnehmen
• Probleme müssen von Schule und Therapieeinrichtung kommuniziert 

werden
• Für die auf ärztliche Verordnung in der Schule arbeitenden Therapeutinnen 

und Therapeuten fallen keine Mietzahlungen an; Wegezeiten zur Schule 
und zurück zur therapeutischen Fachpraxis werden allerdings nicht 
erstattet. 
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Kooperationsvereinbarung
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Schweigepflichtentbindung
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Weitere Informationen

https://www.hamburg.de/politik-und-
verwaltung/behoerden/bsfb/themen/inklusion/ther
apie-und-schule-152850  
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